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Presse Pressemitteilungen 2013

Windpocken: Keine Quarantäne im Flüchtlingsheim (Nr. 16/2013)
Pressemitteilung vom 18.06.2013

Der Betreiber eines Flüchtlingsheimes kann nicht zur Durchsetzung einer Quarantäne herangezogen werden,
wenn in der Einrichtung meldepflichtige Infektionen auftreten. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in einem
Eilverfahren entschieden.

Die Antragstellerin betreibt in Berlin-Reinickendorf ein Flüchtlingsheim. Anfang Juni 2013 erkrankte dort eine
Reihe von Flüchtlingen an Windpocken. Darauf nahm das Bezirksamt das Heim auf der Grundlage des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) als „Absonderungseinrichtung“ für die sämtlich namentlich genannten
Heimbewohner in Anspruch. Demnach sollte das Personal der Antragstellerin dafür sorgen, dass die Bewohner
das Heim nicht verlassen durften. Hiergegen hatte die Antragstellerin u.a. eingewandt, sie werde zu Unrecht in
Anspruch genommen. Letztlich werde ihr auferlegt, freiheitsentziehende Maßnahmen zu vollziehen.

Die 14. Kammer des Verwaltungsgerichts folgte dieser Argumentation. Die Maßnahme könne nicht auf das IfSG
gestützt werden. Das Gesetz kenne schon den im Bescheid verwendeten Begriff einer „vorübergehenden
häuslichen Absonderungseinrichtung“ nicht. Eine Absonderung könne entweder in einer Wohnung oder dafür
geschaffenen Räumen und Einrichtungen durchgeführt werden. Unabhängig hiervon habe die Behörde aber vor
einer Inanspruchnahme der Antragstellerin prüfen müssen, ob sie die Gefahren nicht selbst hätte abwehren
können. Es sei ist nicht erkennbar, weshalb die Behörde außerstande sein solle, durch von ihr beauftragte
Dienstkräfte für die Effizienz von Absonderungsmaßnahmen zu sorgen.

Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.

Beschluss vom 17. Juni 2013, VG 14 L 282.13

Verwaltungsgericht Berlin
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Sehr geehrte Rechtsanwälte/innan, 

In der. Verwaltungsslreltsache 

Per Fax: 20863954 

Qyrchwahl 
(030) 9014-1;1140 
Intern 914·8140 ' 

Arbeiterwohlfahrt Kreillverbandss, Mitte 11. V ,/. Land Serlln 

Oalum 
17. Juni 2013 

erhalten Sie hiermit elna Ausfertigung 'des Beschlusses vom 1? Juni '2013, 

Mit freundlichen GrOßen 
Auf Anordnun{;l 
Oie Geschäftsstelle 
eenkendorf' 

, . 
or.'01 SoI1",l,,"n 1" ohne Unle"chrlft 901119, won ea mll liner Oalenver;rliol(unOS&nlag •• ~I.'II wurde, 
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TerlStaxl 030 ~14·8100 
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VERWALTUNGS GERICHT BERLlN 

BESCHLUSS 

In der VelWaltungsstreitsache 
, , 

des Arbeiterwohlfahrt Kreisverbandes Mitte e, V, 
vertreten durch den Vorstand, dieser veitreten durch den 
VorstandsvorsllZenden Menfred, Nowlk und dl,e 
GeschäftsfOhrerln Snezana Prvulovlc-Hummel, 
Höchstädler Stralle'1, 13347 Berlln, 

Vertabtensbevollmächllgte; 
Rechtsanw~lte Plener und Or .. Selenkewltsch, 
Neue GrUnstraße 17, 1'0179 Be rUn. 

geg/lln 

das Land Berlln, vertreten durch dss 
E1ezlrk9~mt Reinlckendorl von Berlln. 
Abteilung Wirtschaft, Gesundheit und Bilrgerdlanste, 
• Ge$undhelt~amt ", 
Talchstraße 6S, 13407 Bernn, 

het pie 14. Kammer des \I.erwsltungsgerichts Berlln 
durch 

Antragstellers, 

, , 
AntrlSgsgegner, 

die Vorsitzende Richterin am VerwsltuMssgericht Cltron·Plork?Wskl, 
die Richterin am Verwaltung'8Ilerlch! Dr, Kriege,! und 
den R)chter sm Verwaltungsgericht Cillfilnbach 

sm 17, Juni 2013 beschlossen: 

P,003/007 
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Das Verfa'hren wird eingestellt, soweit es den Bescheid des Antragsgegners 
, VClm 7. Juni 2013 betriff\. 

Oie aufschlebe!'lqe Wirkung du Widerspruchs, des Antragstellers gegen den, 
Besoheitl des Antragsgegners vom 13. Juni 2013 wird angeordnet, soweit da· 
rln die WOhnelnrlehtung des Antragstellers,  Berlin, 
als .vorObergehende.hllusliohe Absonderungseinrichtung' In Anspruch ge
nommen und dem Antreguteller a,ufgegeben wird, bestimmte Personen da
rauf hInzuweisen, dass sie das Wohnhelmgeilinde nicht varlusen dUrfen, und 
bei Zuwiderhandlung unverz,Uglich das Gesundhsltsamt zu informlillren. 

Ferner wird die aulschlebende Wrrkung des Widerspruchs geger,l die 
Zwangsmittelendrohung angeordnet. 

Qer Antrags~egner trAgt die Kosten des Verfahrens, 

Der Wert des Verlahrensgegenstand'es wird auf 5.000,00 Euro lutgesetzl, 

GrUnds 

Soweit die Beteiligten nach Aufhebung des eeschald~s vom 7. Juni 2013 du dhlS

bazOgllC:he Verfahren Oberelnstlmrnend in der Hauptsache fOr e'rl!'ldlgt erklärt haben, 

war dae Verfahran enalog § 92 Abt. 3 VwGO ein:eustellen. 

Ollr n,e.ch Aufhebung der Anordnung vom 7. Januar 2013 geänderte Antrag. nunm~hr 
die 'aUfschiebende Wlrkun'g des Widerspruchs gegen den Abänderu,ngsbescheid vom 

,13. Juni 2013 anzuordnen, Ist Im Hinblick auf dll! Änderung des Verfahrenagesen

slan,des entsprechend § 91 VwGO apwle Im übrig,en gsmllB § SO Abs: 5 S.,t~ 1, 1. 

Alt. VwGO zul~ulg. 

, Der Antreg ist' such begrOndet. denn es bestehen ernatllche ~walfel an der Recht •. 

mA'ßlgkelt der angefpohtenen Anordnung, § 80 Abs. 4 Satz 3 VwGO analog. Diese 

'lassan die durch den ,Gesetzgeber in § 28 Abs. 21fSiG und § 16 Aba. a IISG vorge

nommene Abwägung zligunsten das Vollaugslntereaseli Illntfalle,n und fOhren zur An-. 
ordnung der aufschiebenden Wirkung. 

Soweit es die Inanspruchnanma des Antragstellers G!B.E!lnrlchlu'19 ,Im Sinne vorl § 30 

IfSa angeht, bestehen ernstliche ZWeifel an der Rachtmlißlgkelt der Maßnahme. 

Diese Vorschrift enthält den Im !3escheid verwendeten Bagrlff .vorObergehende 

häusliche Aboonderungselnrlc:htung" nicht. Soweit § 30 Abs. 2 IrSG eine zwangswei

se Absonderung lIorslehl fUr d~n Fall, dass Cler Betroffene 'den s,elne Absonderung 



17/06/2013 14: 49 P I ener Sc Dr. Se I enkel'.' i tsch 

17-JUN-ea13 16:33 Vcn:Verw.l~un.s.er. 81n. 87Sa 

·3· 

(FAX)+49 30 20653954 

An:+q9 3a 20653954 

P.005/007 

S.St7 

betreffenden Anordnungen nichl nachkommt oder nach seinem bisherigen Verhalten 

ahzunehmen Ist, dass er solchen Anordnungen nlchl ausreichend Fol.ge leisten wird, 

wird - In Satz 2 - von einer ,anderen glllligneten abguchloBBenen einrichtung' go· 

sproohen. Der Begriff der ,häuslichen Absonderungseinrichtung' Is! dem Gesetl! hin

gegen fremd', Vielmehr ergibl sicH aus § 30 Abs. 7 IfSG, dass' die Absonderung In 

der Wohnung erlolgt, falls nicht eine Absonderung In dafOr geschaffenen Räumen 

und eir:1rich.\ungen nötig Ist. 

Bedenken erweckt zudem, dass ,der Antragsteller als Einrichtung sowohl fOr erkrank

te und Krankhllilaverdächtlge al~ auch fOr Ansteckungsverdächtige fungieren seil. 

Wie elch 3U9 § 30 ADe. 2 Satz 1 im Verhältnis zu Setz 2 IfSI3 ergibt, sind bereits er- . 

krankte ausschließlich In einem ebgeschlossenen Krankenhaus oder einem abge-. 
schlossenen Tell eines Krankenhauses ab.!;usondern und n!.lr Aristeckungsverdllchtl· 

ge (und Ausscheider) können 'auch In einer anderen geeigneten a'bgeBchlossenen 

Einrichtung abgesondert werden. 

RechtmäßIgkeltsbedenken ergeben sich aueh dann, wann ars Rechtsgrundlage § 28 

IfSG herangezogen wird. Zwar handelt 9a Sich bel § 2B Ab!. 1 Ifsa um eine gene

rarklauselarllge Ermäch!l~ung rar die zuständige Behörde - hier das Gesu'ndhe,itsamt 

., die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen. soweit und solange es zur Verhin-
.' " 

derung der Verbreitung Obertragbarer Krankheiten erforderlich Ist. Die Behörde Ist 

auch, nicht etwa beschrllnkt darauf, Maßnahmen nur gegen die sogenannten Störer 

z'u riChten, sondern kenn, wla sich aus der Entstehungsgeschichte der VorSChrift 

ergibt, Ober ihr,en Wortlaut hinaus auch son~t1ge Drille - ,Nlohtstörer" - In Anspruch 

nehmen (vgl. BVerwG. Urteil vom 22: Marz 201 ~ • :3 C 16/11 " jurls, Rdnr. 26). Zu 

beachten, sind eber In diesem Fell die Vorgllbeh des Allgemeinen Sicherheits- und 

O.rdnungsgesetzea ASOG. das In § 16 Abs. 1 Nr. 3 voraussetzt, dass di~ OrdnunQs. 

behörden und die Pcll~el die Gefahr ,nicht oder nicht rechtzellIg selbst oder durch 

Eieauftragte abwehren kllnnen". Oaran fehlt es hier: Es Ist nicht erkennbar, weshalb 

der Ant~agl'glgner außerstande sein sollte, soweit es dia von dem AntragsteliE/r ex

plizit angegriffene Anordnung anseht, durch von Ihm selbst beauftragte Dlenstkrälte 

o~er sonstige Personen lOr die Efflzlen;.: seiner Absonderungsmaßnahmen zu sorgen 

(elwa mit Maßna'hmen nach § 6,Abs. 2I.V.m. § 12 VwVG zur Unierbindung einer 

Strafta~ nach § 76 Abs, 1 Nr. 1 IfSG). ' 

Sowc;til dem Antragsteller zU~lltzlich In dem angefochtenen Bescheid aUrge91OblO" 

aeln trjag, Llefer.lnten. Monteur. und andere Person,sn, die zur SIchersteIlung des 

Betriebes vor Ort notwendig sind, vorab zu'lnformieren und deren Konta,KIli:u Be-
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wohnern l;!J vermeiden, sowie den Kontakt eigenen Plilrsonels zu den Bewohnern suf 

e!,n Mlndestmaf>l:u reduzieren und wenn möglich Personal einzusetzen, das bElrelts 

an Windpocken erkrank! war oder esgen Windpocken geimpft wurde, Isl bereits un·· 

klar, ab es sieh um Anordnungen des Antregsgelilners ader eher um sachdienliche 

Hinweise handelt. Gegen ~Ie Annahme von Anordnungen spricht der Umstand, dass 

sieh die Zwangsmittelandrohung auf Jene Teile des Bescheides ·tilcht bezieht. Dies 

kann Indes dahlnstehe[l, denn efie Kammer va/steht die EInwendungen das Antrag· 

stellers so, dass In'Clwelt kein Rechtssohuh: ge~ucht wird. Gleiches gilt hinsichtlich 

der VElrpflichtung" neue Personan n19111 aufzunehmen und Bewohner, dia eine Ab

sonderungliverfl.!gung erhalte'n heben, nreht zu verlegen. Soweit es um da~ Betreten 

des Geilindea durch ßesuch~r geht, dUrfte hier ebenfalls § 16 Abs. 1. Nr. 3'ASOG 

einsChlägig sein, allerdings Ist auch hier ein konkretem Abwehren allIIns des An· 

tragstellers nicht. erkennbar. 

Die Anordnung der aufschiebenden Wirkung d~s Wlderspruche$ erfasst luch die 

Zwangsmlttelandro'hung, § 16 Abs. 1 Satz 2 VwVG. 

Soweit das Verfehren fUr erledigt e(k/Srt worden Is~ beruht die Kastenentscheidung 

auf § 161 Abi. 2 VwGO, wobei der Anlrar!egegnelf die Kostentrlilgu'ng anerkannt hai. 

Im Obrlgen beruht die Kostenenlacheidung auf § 154 Abe. 1 VwGO. , , .' 
Der Wert des Verfal1rElnsgeg'enstande$ war gem. §§ 52 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 2 GKG, 

feS!%l,Iselzetl. 

Rechtsm/uelb,I'hrung 

(,'>1I9"n die SIchElnischeldung lsl die BesoHwerde an das Obe~verwaltungsgericht 
e,rlln.'Srend",nburg ':tulässig. Cle Beschwerde Ist ber dem Verwaltungsg",rlcht Berlin, 
Klrchstreße 7, 10567 Beriln. schrlftllt;h ader In elektronls'cher Form (Verordnung Ublilr 
den elektronischen Rllchtsverkehr mll der Justiz Im LI!1I1de Berlln vom 27. Oezember 
2006, ,avs/. S. 1183, In der Fes$ung der Zweiten AndarungsverDrdnung vom 9. Ce. 
;:ember 2009, GVBI, S. 681) einzulegen. 'Die Frist fUr die Einlegimg der Beschwerde 
endet ii:wel Wochen nach ZUl!teJl,ung dIeses Beschlusses. Die Beschwerde Ist Inner· 
helb elnu Monat~ n;ch Zustellung des BeSChlusses achrlfllleh oder In ",Iektronischer 
Farm zU begrOnden. D!,e 'eegrOndung Ist, sofern sie nlChl berells mit der Beschwerde 
vorgelegt worden Ist, bel dem Oberverwallungsgerlcht Bellin·Brandenburg, 
Hardenber\Jstraf>E131, 10623 Beriln, einzureichen. Sie muss einen bestimmten An· 
trag enthaltan. die Gr!lnde darlegen, aus denen die ent$c~eidunQ ebzul!ndern oder 
aufzuheben Ist und sich mll der ans,,!!;)chtllnen ents'eheldu'ng auseil'lllnder "atzan. 

Vor dem Ob~rverwaltun9Sgerlc:ht m(j$sen sich die Beteiligten durch Proz$8,bevoU-
. mächtlgt~ vertrelen Iahen. Dies gilt suoh fOr die elnlegung der Beschwerde. Als Be •. 
vollmächtlgle 'sind Rechlsanw$lle und Rechtslehrer an einer slaatlichen oder stl!l!!lt· 

" 
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. lieh anerkenntlln HoChschule eines Mltglledstaatas der'El.lropäischen lJnlon, eines ande
ren Vertrslilsstaates dos· Abkommens Ober aen europ~lschen WIrtschaftaraum oder der 
Scl1weiz mit Sefählgung zum Richteramt zugelapeen, DarObef hinaus können auch 
die In § 67 Abs, 2 Satz 2 Nr, 3 bis 7 der VerwaltungsgerIchtsordnung be~elchnetE!n ' 
Per~onen und Organisationan auftreten, Ein als BevollmäChtigter :tugefanener Be
teiligter .kann sieh se'lbst vertrete,h, Beh6rden und jurlstlsohe Personen des öflentli· 
chen Rechts einschIlalllIeh der von Ihnen zur SrfOllung Ihrer öffentlichen Aufgaben 
9'ebildeflln ZusammenschlUsse köMen sich durch 'Beschäftigte mit Befähigung zum 
RIchteramt vlilrtreten lassen; das Besohäftigungsverhältnis kllnn aUch zu liner ende· 
ren Seh'örde, jurlstl~chen Person des öffentlichen Reohts oder einem d!lr genannten 
Zusammenlchll,)sse'beslehen, Richter dOrfsn nicht vor dem Gericht, ehrMamIlIehe 
Richter nicht vor e'lnem S'pruchkörper auftreten, dem sie angahören, 

Gegen die Strai!wertrestset:i:uns Ist die Beschwerde an das Oberv.erweltungsgerlcht 
Berlln,S(lIndenburg zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegeglilnstandes 
ZOO,OO Suro Obersteiet. Die BeSChwerde Ist bei dem Verwallungsgerleht Berlln, 
,Klrchstraße·7, 10557 Ballln, schriftlich oder In elaktfon,lsch'er ,"arm oder zu Protokoll 
der aesch/iftsstelle einzulegen, Sie Ist Innerhalb von sechs Monaten 'einzulegen, 
nachdem dia Entscheidung in der Hal'uptsache Rechtskreft erlan'g! oder des Verfah
ren elch anrjeI'W'eitlg erledigt hat. Cer Vertretung durch einen Prozessbevollmfilchtlg
lel1 bedarf es nicht. 

" 

Cltron·Plorkowskl Dr, Krlegel Diefenblloh 

Ben,/dle/Ben. 

" 




